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Beschlussvorlage Fürstenau 
FG 20/004/2012 

 
 
Datum Gremium Zuständigkeit 
28.02.2012 Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Vorberatung 
06.03.2012 Verwaltungsausschuss Vorberatung 
20.03.2012 Stadtrat Entscheidung 
 
 
 
Eröffnungsbilanz der Stadt Fürstenau zum 01.01.2010 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück hat als zuständiges Kommunalprü-
fungsamt den Bericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz bei der Stadt Fürstenau zum 
01.01.2010 vorgelegt. Die Fraktionsvorsitzenden und der Bürgermeister haben je ein Exemplar 
erhalten. Die Schlussbemerkung des RPA ist als Anlage beigefügt.  
 
Parallel zur Prüfung wurde der Entwurf der Eröffnungsbilanz überarbeitet und die Veränderun-
gen in die Zahlenbasis der Eröffnungsbilanz integriert. Die korrigierte Eröffnungsbilanz ent-
spricht inhaltlich den Anforderungen des RPA und wurde mit einem Prüfungsvermerk versehen.  
 
Inhaltlich gibt die Bilanz einen Überblick über das kommunale Vermögen und dessen Finanzie-
rung als stichtagsbezogene Gegenüberstellung. Auf dieser Grundlage kann mit den jährlichen 
Abschlüssen nachvollzogen werden, ob sich das Vermögen der Stadt Fürstenau mehrt oder 
verringert. 
 
Einzelheiten zur Eröffnungsbilanz der Stadt Fürstenau können den als Anlage beigefügten Un-
terlagen entnommen werden. Die Bilanzsumme beträgt in Aktiva und Passiva 21.958.262,59 €, 
die Nettoposition 15.145.137,87 €. 
 
Weitere Ausführungen werden von der Verwaltung in der Sitzung des Finanz- und Rechnungs-
prüfungsausschusses vorgetragen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Feststellung des Vermögens an sich hat keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen. 
 
 
 
(Weymann) 
Fachdienst II 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Eröffnungsbilanz der Stadt Fürstenau nebst Anhang und Anlagen zum 01.01.2010 wird be-
schlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Richter) (Weymann) (Selter) 
Fachbereich 3 Fachdienst II Stadtdirektor 
 
 
 
Anlagen 
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